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1. Nachtragshaushaltsatzung 

der Gemeinde Schönefeld für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 
 
 

Aufgrund des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss 259/2025 der Gemeindevertre-
tung vom 19.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 
 

die bisher 
 festgesetzten Gesamt- 

beträge von 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamt- 
betrag einschließlich 

Nachträge festgesetzt auf 

2025 
EUR 

2026 
EUR 

2025 
EUR 

2026 
EUR 

2025 
EUR 

2026 
EUR 

2025 
EUR 

2026 
EUR 

im Ergebnisplan          

ordentliche Erträge 183.949.140  190.078.130  2.532.000  4.536.000  47.000.000  41.700.000  139.481.140  152.914.130  

ordentliche Aufwendungen 212.579.390  223.102.460  4.293.450  4.040.350  10.421.320  7.917.330  206.451.520  219.225.480  

         

außerordentliche Erträge 0  0  0  0  0  0  0  0  
außerordentliche  
Aufwendungen 0  0  0  0  0  0  0  0  

Im Finanzhaushalt         

die Einzahlungen 197.838.450  196.347.140  2.532.000  4.536.000  47.696.230  41.700.000  152.674.220  159.183.140  

die Auszahlungen 344.560.620  293.734.890  4.195.050  11.306.200  19.589.370  20.629.560  329.166.300  284.411.530  

         

davon bei den:         
Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 182.552.370  188.768.690  2.532.000  4.536.000  47.000.000  41.700.000  138.084.370  151.604.690  
Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 204.271.020  215.286.090  4.118.450  4.039.280  10.246.320  7.916.260  198.143.150  211.409.110  

         
Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit  15.286.080  7.578.450  0  0  696.230  0  14.589.850  7.578.450  
Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit 140.289.600  78.448.800  76.600  7.266.920  9.343.050  12.713.300  131.023.150  73.002.420  

         
Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit  0  0  0  0  0  0  0  0  
Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit  0  0  0  0  0  0  0  0  
Einzahlungen aus der  
Auflösung von Liquiditäts- 
reserven 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

Auszahlungen an  
Liquiditätsreserven 0  0  0  0  0  0  0  0  

 
 

§ 2 
 

1. Eine Kreditaufnahme ist wie bisher nicht vorgesehen. 
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen 

für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 78.351.930 EUR (2025) und 0 
EUR (2026) um 8.971.000 EUR (2025) und 0 EUR (2026 erhöht und damit auf 87.322.930 EUR (2025) und 0 EUR 
(2026) festgesetzt. 

 
 

§ 3 
Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 
 

§ 4 
 

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird nicht geändert. 
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2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert. 

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert. 

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden nicht geändert. 
 

 
§ 5 

 
Die Budgets und Deckungskreisansätze werden nicht verändert. 

 
 
 

Aufgestellt 01.09.2025:      Festgestellt 01.09.2025:    
Eberlein (Kämmerin)      Hentschel (Hauptverwaltungsbeamter) 
 
 
Schönefeld, den 25.11.2025 
 
 
 
Hentschel (Hauptverwaltungsbeamter)    SIEGEL 


